
Die freie Marktwirtschaft wirkt im
Spannungsfeld zwischen Effizienz
und sozialer Gerechtigkeit. Mit der
Sozialen Marktwirtschaft, dem so
genannten „Rheinischen Modell”,
meinten wir ein System gefunden
zu haben, das beide Zielsetzungen
vereint. Man übersah dabei, dass
Menschen interessenmaximierende
Wesen sind, die jedes System zu-
nächst auf die eigenen Vorteile über-
prüfen. Was als Versicherung für
Notfälle gedacht war, wurde als ein
Anrecht auf Umverteilung verstan-
den. Die Erfahrung und das Wissen
um die Schwächen des Systems
führten dazu, dass immer mehr
Lasten auf die Sozialversicherung
abgewälzt wurden. Das Problem
der Sozialen Marktwirtschaft ist,
dass man wahre Not und Trittbrett-
fahrerei, das Ausnutzen staatlicher
Transferzahlungen durch Leute, die
nicht bedürftig sind, nicht auseinan-
der halten kann. Kein Gesetzestext
kann die Phantasie des Bürgers in
Schranken halten. Wie ist es zu alle-
dem gekommen? Wir haben wohl
alle gegen mehrere Basisprinzipien
verstoßen. Wir haben soziale Aus-
gaben genehmigt, deren Kosten zu
Lasten der nächsten Generation
gehen. Wir haben das Leistungs-
prinzip beeinträchtigt, indem wir
Passivität und nicht Aktivität ge-
fördert haben. Wir haben in dem
Prozess denen, die Umverteilung
orchestrierten, eine zu große Macht-
fülle gegeben, aus einigen Politikern
„Berufsumverteiler” gemacht. Ihre
Maßlosigkeit ist die Ursache dafür,
dass unser System im Wettbewerb
mit dem uns im Grunde fremden
angelsächsischen System verdrängt
werden könnte. Die trotz der lobens-
werten und mutigen Maßnahmen
der Regierung Schröder zunehmen-
den Haushaltsdefizite bestätigen
diese Aussichten. Es bedarf weiterer
Schritte, bevor eine Besserung ein-
treten wird. Wer auch immer Deut-
schland in den nächsten Jahren
regieren mag – er wird mit diesen
harten Fakten konfrontiert werden.
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mit amerikanischen Einkünften zu
verbinden, scheint mir nicht der 
richtige Weg zu sein. Glaubwürdig
können Unternehmer nur sein, wenn
sie bereit sind, vor der eigenen Tür
zu kehren. Nur so kann das Vertrauen
wieder hergestellt werden.

Es wäre nützlich, das niederländi-
sche Modell der Corporate Govern-
ance einmal anzusehen. Es vermei-
det manche der Nachteile der
Mitbestimmung, ist aber in seiner
Verteilung des Einflusses sehr aus-
gewogen. Ich halte dieses System
für das praktikabelste und für die
Arbeit des Aufsichtsrats das hilf-
reichste. Die Struktur der Kontroll-
organe in Deutschland führt dage-
gen zu vielen Interessenkonflikten.
Es gibt drei Kategorien Aufsichts-
ratsmitglieder, nämlich die Unab-
hängigen, die man als typische
Vertreter der Deutschland A.G.
bezeichnen kann, die Arbeitnehmer-
vertreter, die zwei Loyalitäten
haben, und die Finanzdienstleister,
die mehrere Loyalitäten haben. Im
Grunde ist das ein unmöglicher
Zustand. Vor allem für die Finanz-

Ich möchte Deutschland mit dem
Mann aus Honoré de Balzacs Roman
vergleichen, der ein Chagrinleder
besitzt. So eine Haut erfüllt alle
Wünsche. Aber bei jedem Wunsch
schrumpft das Leder, bei großen
Wünschen schnell, bei kleineren
langsam. Das Problem ist: Man
gewöhnt sich daran, dass alle
Wünsche ohne Gegenleistung
erfüllt werden. Plötzlich stellt
man fest, dass es kein Chagrin-
leder mehr gibt. Meines Erachtens
hat Deutschland sein Chagrin-
leder aufgebraucht. Man wird
jetzt mit der harten Realität 
konfrontiert. Sie müssen sich
darauf vorbereiten, dass in 25
Jahren die Deutschen nur noch
ein Prozent der Weltbevölkerung
darstellen werden und es unver-
meidlich ist, dass andere markt-
wirtschaftliche Systeme auf das
unsere einwirken werden. Die
Marktwirtschaft nach deutscher
Art ist ein auf Ausgleich der
Interessen von Gesellschaft, 
Mitarbeitern und Anteilseignern
ausgerichtetes System. Sie ist
die typische Stakeholder- Value
Unternehmensform, mit der
betrieblichen Mitbestimmung als
Krönung. Dagegen ist das angel-
sächsische Modell mehr auf die
Aktionärsinteressen, also auf Share-
holder-Value ausgerichtet. Wir müs-
sen damit rechnen, dass sich das
effizientere angelsächsische System
weltweit durchsetzen wird. Ver-
schiedene Skandale in Europa und
in den USA haben dazu geführt,
dass deutsche Unternehmer wieder
viel über Corporate Governance
reden. Den Jargon beherrschen sie
besser, als sie die Sache leben.

Falls sich das nicht ändert, wird
die Regierung oder die Kommission
eingreifen müssen, was man gera-
de vermeiden wollte. Die Höhe der
Einkommen ist Sache des Auf-
sichtsrats. Was verantwortbar ist,
müssen die befugten Gesprächs-
partner selber bestimmen. Aber der
Versuch, deutsches Schutzbedürfnis
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dienstleister ist es schwierig, die
Interessen zu trennen. Deren These,
sie könnten unter Anwendung der
so genannten „Chinesischen Mauer”
mehrere Interessen scharf trennen,
wird im Ausland sehr skeptisch auf-
genommen. Vielleicht sollte man

besser von einer Spanischen
Wand als von einer Chinesischen
Mauer sprechen. Während in
den Niederlanden im Kodex für
„conflicts of interest” fünf bis
sechs Zeilen genügen, um Klar-
heit zu schaffen, ist in Deut-
schland ein wesentlich längerer
Text erforderlich, um das, was
deutlich gemacht werden müs-
ste, genügend undeutlich zu
machen. Der deutsche Zustand
ist im Grunde unhaltbar. Die
Finanzdienstleister sind sich
dessen bewusst. Der damalige
Bankenpräsident sagte vor zwei
Jahren: „Die X-Angelegenheit
illustriert sehr gut den Inter-
essenkonflikt der deutschen
Banken, die gleichzeitig Haupt-
aktionäre und die wichtigsten
Gläubiger sind und darüber hin-
aus im AR vertreten.” Ich habe
damals ergänzend hinzugefügt,

dass man außerdem noch Konsor-
tialführer sein konnte und umfang-
reiche Transaktionen mit dem
Unternehmen zu der Bank geneh-
men Konditionen tätigen konnte.
Das sind fünf verschiedene Funk-
tionen. Niemand kann diese fair und
im Interesse aller Parteien gerecht
trennen. Die Ereignisse beim Börsen-
gang der Postbank haben wieder
gezeigt, welch negative Folgen eine
unklare Definition und Abgrenzung
des Begriffs „Interessenkonflikte”
haben kann. In der globalisierten
Welt ist kein Platz mehr für eine
Festung Deutschland. So, wie die
Arbeitgeber sich jetzt verhalten, 
gerät das Kräfteverhältnis zwischen
der politischen Welt, den Arbeitgeb-
ern und den Arbeinehmern aus dem
Gleichgewicht. Es ist zu befürchten,
dass die industrielle Produktion 
deshalb immer mehr ins Ausland
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verlagert wird. Der
Siemens-Chef von
Pierer hat die Ge-
werkschaften auf ihre
Kurzsichtigkeit hinge-
wiesen. Wie kann
man ihn, der sein
Unternehmen mit so
viel Sinn für das
Gemeinwohl geleitet
hat, einen „Arbeits-
zeitrambo mit Lizenz
zum Jobkillen” nen-
nen? Siemens be-
schäftigt in der gan-
zen Welt 415 000
Mitarbeiter, wovon
nur noch 40 Prozent
Deutsche sind. Wie
viele deutsche Mitar-
beiter wären übrig geblieben, wenn
von Pierer vor zehn Jahren den
Forderungen der Gewerkschaft ge-
folgt wäre? Man vergisst in
Deutschland nur allzu leicht, dass
die Verlagerung der Produktion in
Niedriglohnländer durch eine Art
Subventionierung die Möglichkeit
schafft, die Arbeitsplätze in Deut-
schland zu erhalten. Für 80 Prozent
der Weltbevölkerung ist der deut-
sche Arbeiter heute genauso ein
Kapitalist wie der Unternehmer zu
Gerhart Hauptmanns Zeiten, denn
er kann seinen Lebensstandard nur
durch die Arbeit von Minderbezahl-
ten halten. Es ist überhaupt unlo-
gisch, dass deutsche Arbeitnehmer-
vertreter in den Aufsichtsräten über
das Schicksal der Mehrheit der
nichtdeutschen Mitarbeiter bestim-
men. Deutschland hat durch die
Mitbestimmung auch in der Euro-
päischen Union ein Problem. Es hat
25 Jahre lang die Verabschiedung
eines Europa-Statuts für die Unter-
nehmen unmöglich gemacht. Die
wirtschaftliche Integration Europas
wurde damit weiter erschwert. Ein
Beharren auf der Mitbestimmung
ohne jede Anpassung könnte schnell
zur Isolation mit schlimmen Folgen
führen. Die byzantinische Mit-
bestimmungsstruktur macht eine

ordentliche Arbeit des Aufsichtsrats
wegen mangelnder Diskretion
unmöglich. Indem sie ein Abhäng-
igkeitsverhältnis zwischen Vorstand
und Arbeitnehmervertretern ge-
schaffen hat, ist sie darüber hinaus
die Ursache einer möglichen Ver-
filzung der Interessen beider
Sozialpartner. Beide einigen sich auf
Kosten des abwesenden Dritten,
des Staates und letztendlich des
Steuerzahlers. Die Frühverrentung
ist das klassische Beispiel: Ihre
Kosten schlagen erst zu Buche,
wenn diejenigen, die sie gewährt
haben, keine Verantwortung mehr
tragen. Laut Bundesrechnungshof
hat der Bund bei der Vorbereitung
des geplanten Börsengangs der
Post die astronomische Zahl von
573 Milliarden Euro für Pensions-
verpflichtungen für Beamte und ihre
Kinder über den Zeitraum 2001 bis
2090 übernehmen müssen. Währ-
end wir in Renten und Tren-
nungsgelder investieren, also in die
Vergangenheit, investiert die angel-
sächsische Welt in die Zukunft. Man
muss fairerweise anerkennen, dass
die Mitbestimmung auch gute
Seiten hat, denn sie macht durch
Mitbeteiligung an bedeutenden
Entscheidungen aus Mitarbeitern
„Mitgestalter”, die Mitverantwort-

ung tragen. Darüber hinaus sorgen
die verschiedenen Gremien für eine
gründliche Information der Basis,
was viele Konflikte von vorneherein
vermeidet. Der Informationsstrom
fördert das Verständnis für ökono-
mische Zusammenänge und zahlt
sich in schwieriger Lage aus. Ich
habe einen der ersten großen
Sanierungsfälle, nämlich die Schlies-
sung des Agfa-Kamerawerkes 1982
in München, durchgeführt. Zusam-
menfassend kann ich hier nur
sagen, dass ich beeindruckt war von
der Disziplin und dem Sinn für
Verantwortung, die von Arbeitnehm-
erseite gezeigt wurden. So etwas
wäre in keinem anderen Land 
möglich. 

Neue Erkenntnisse haben mich
aber zunehmend skeptischer
gemacht. Die vorgegebene Struktur
der Mitbestimmung bewirkt unter
anderem, dass Vorstand und
Mitarbeitervertreter an einer Allianz
interessiert sind. Der Vorstand kann
seine Ernennung, Erneuerung und
finanzielle Ausstattung de facto
nicht ohne passendes Stimmver-
halten der Arbeitnehmervertreter
im Präsidium des Aufsichtsrats
durchsetzen, die Gewerkschaften
können ihre Anliegen ohne das
Wohlwollen des Vorstands nicht
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ren, verurteilen sie sich damit letzt-
endlich zum Los der Zünfte im
Mittelalter, denn Unbeweglichkeit
führt unweigerlich zum Untergang.
Wenn der überfällige Kurswechsel
in Deutschland ausbleibt, könnte
dies die Soziale Marktwirtschaft
einer großen Zerreißprobe ausset-
zen und damit auch die Mitbe-
stimmung insgesamt erledigen.
Genau wie sich in der Erdkruste tek-
tonische Spannungen allmählich
aufbauen und in kleineren Anpas-
sungen einen Ausweg suchen,
müssen wir im sozialen Bereich
rechtzeitig handeln. Wenn wir das
unterlassen, entladen die Kräfte
sich wie in einem großen Erdbeben,
also einer Thatcher-ähnlichen sozia-
len Umwälzung.

me der Führung der wichtigsten
Sparte Mercedes durch das
Stimmverhalten der Gewerkschaft
abrupt beendet werden kann. Er
hatte ihr seine Absichten zu deutlich
gemacht. Die Tatsache, dass der
Betriebsrats- und stellvertretende
Aufsichtsratsvorsitzende in einem
Schreiben an das Personal bestätigt,
dass er die Entfernung des Betref-
fenden betrieben hat, ist ein Novum
in der Wirtschaftsgeschichte und
kein Ruhmesblatt in der Firmen-
geschichte. Es ist eine verkehrte
Welt: Der Hoffnungsträger geht, der
Vize des Aufsichtsrats regiert, der
Chef kapituliert und bleibt, genau
wie der Vorsitzende des Aufsichts-
rats. Jeder kann sich seinen eige-
nen Reim darauf machen. Wer dann
aber als Aufsichtsratsvorsitzender
seine Kritiker bei den Fondsgesell-
schaften als „Kreuzritter der
Corporate Governance” bezeichnet,
muss sich fragen lassen, für wes-
sen Kreuz er denn eigentlich zu
Felde zieht. Vor gut 25 Jahren ver-
abschiedet, sollte das Mitbestim-
mungsgesetz wie jedes andere
System auf seine Stärken und
Schwächen hin überprüft werden.
Die bis jetzt ablehnende Haltung
der Gewerkschaften macht dieses
unmöglich. Wenn sie darauf behar-

genehmigen lassen. Es ist deshalb
nicht verwunderlich, dass man gele-
gentlich sehr großzügig zueinander
ist. Aber die Tatsache, dass alle
Vorstandsgehälter, auch die über-
zogenen, von den Arbeitnehmer-
vertretern im Präsidium gutge-
heißen werden, ist bisher niemand
aufgefallen. Auch die Feststellung,
dass bisweilen große Kapitalver-
nichter die höchsten Einkommen in
Deutschland beziehen, ist nicht mit
der ursprünglich gewollten Logik
des Systems in Einklang zu bringen.
Erlebnisse der letzten Jahre haben
mich davon überzeugt, dass das
Mitbestimmungsgesetz unvermeid-
lich zu solchen moralisch unvertret-
baren Folgen führt. Die Gewerk-
schaftsvertreter waren in einigen
Fällen bereit, der Unternehmens-
leitung übertriebene Vorteile zu
gewähren. Da ich an die Schweige-
pflicht gebunden bin, darf ich nicht
auf konkrete Fälle eingehen. 

Das beiderseitige Abhängigkeits-
verhältnis muss geändert werden,
denn es schadet dem Ansehen und
den Interessen Deutschlands. Der
Fall Daimler hat gezeigt, dass die
Karriere eines hoch begabten und
hoch gelobten Managers sehr zum
Bedauern des Vorstandsvorsitz-
enden einige Tage vor der Übernah-
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